
Befreiung für Schüler vom Unterricht
Beitrag von „chilipaprika“ vom 20. September 2015 15:37

zumindest in meinem Bundesland / an meiner Schule darfst du (zumindest offiziell) die letzten 3
Schultage nicht "einfach so krank" sein. Wenn das eh nicht interessant ist, dann könnte man
die Schulen früher schließen? Da wurde aber gesetzlich anders entschieden und da müssen sich
alle dran halten. Wo machst du denn sonst die Grenze?
3 Tage? ein Tag nach der Notenkonferenz? ein Tag nach Notenschluss?
Entschuldigst dich dann bei den Eltern, dass ein Lehrer gezwungen war, seine Klausur einen
Tag nach (vermeintlichem) "Notenschluss" zu legen, weil er die noch rechtzeitig bis zur
Notenkonferenz korrigieren kann?
Bekommen nur die SchülerInnen mit fernen Reisezielen die Erlaubnis (weil Flüge teuer sind)
oder nur die mit ferner Verwandschaft? Wie fern?
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